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RS OGH 1976/6/22 5Ob604/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1976

Norm

ABGB §879 BIId

ABGB §879 BIIm

ABGB §1053

Rechtssatz

Die Vereinbarung über den Rückzahlungstermin des Kaufpreises im Falle des Rücktrittes in der Art, daß der Verkäufer

verp:ichtet ist, den vom Käufer bezahlten Betrag erst dann zurückzuzahlen, wenn ein neuer Kau;nteressent den

Liegenschaftsanteil des Käufers erworben und den Kaufpreis hiefür hat, ist nicht sittenwidrig (vgl. MietSlg. 23079).
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